
1. Der Errichtung einer Anschlussinfrastruktur einschließlich Umspannwerk für die EE-
Projekte der Stadtwerke sowie eines Batteriespeichers wird zugestimmt (Baubeschluss). 

2. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung 
GmbH mit der Umsetzung zu den in der Beratungsunterlage beschriebenen Konditionen, 
zu beauftragen.   

 


